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ten die Signatare das Münchner 
Abkommen »im Hinblick auf ihre 
gegenseitigen Beziehungen ent
sprechend diesem Vertrag als nich
tig«. Sie verpflichten sich, sich in 
ihren gegenseitigen Beziehungen 
sowie in Fragen der Gewährlei
stung der Sicherheit in Europa und 
in der Welt von den Zielen und 
Grundsätzen »der Charta der Ver
einten Nationen leiten zu lassen, 
ihre Streitfragen ausschließlich mit 
friedlichen Mitteln zu lösen und 
sich in Fragen, die die europäische 
und die internationale Sicherheit 
berühren, sowie in ihren gegensei
tigen Beziehungen der Drohung 
mit Gewalt oder der Anwendung 
von Gewalt zu enthalten. Sie be
kräftigen die Unverletzlichkeit 
ihrer gemeinsamen Grenze jetzt 
und in der Zukunft und verpflich
ten sich gegenseitig zur uneinge
schränkten Achtung ihrer territo
rialen Integrität. Sie erklären, daß 
sie gegeneinander keinerlei Ge
bietsansprüche haben und solche 
auch in Zukunft nicht erheben 
werden.« Sie sind bereit, ihre Zu
sammenarbeit auf den Gebieten 
der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
der wissenschaftlich-technischen 
Beziehungen, der Kultur, des Um
weltschutzes, des Sports, des Ver
kehrs und ihrer sonstigen Bezie
hungen in beiderseitigem Interesse 
zu erweitern. Im Zusammenhang 
mit der Ratifizierung des V. ent
brannte in der BRD eine scharfe 
Auseinandersetzung. Am 20. 6. 
1974 stimmte der Bundestag dem 
V. mit 232 Stimmen von SPD und 
FDP gegen 190 der CDU/CSU zu. 
Die CDU/CSU-Mehrheit im Bun
desrat verweigerte ihm am 21. 6. 
1974 ihre Zustimmung, so daß der 
V. am 10. 7. 1974 vom Bundestag 
endgültig verabschiedet werden 
mußte. Mit dem Austausch der Ra
tifikationsurkunden am 19. 7. 1974 
trat der Vertrag in Kraft. Er schuf 
die Voraussetzungen für die Nor
malisierung der Beziehungen zwi
schen der CSSR und der BRD und

für die Entwicklung von Beziehun
gen der —» friedlichen Koexistenz von 
Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung. Der V. trug dazu 
bei, die Grundvoraussetzungen für 
die Gewährleistung der —> europä
ischen Sicherheit in der ersten Hälfte 
der 70er Jahre völkerrechtlich zu 
verankern. Die strikte Einhaltung 
des V. durch die BRD bleibt auch 
weiterhin im Interesse des Frie
dens und der Sicherheit in Europa 
unerläßlich.

Vertrag Uber die Grundlagen 
der Beziehungen zwischen 
der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Bun
desrepublik Deutschland: am 
21. 12. 1972 in Berlin unterzeich
net, seit 21.6. 1973 in Kraft. Der V. 
ist Bestandteil des Gesamtprozes
ses der Normalisierung der Bezie
hungen zwischen den Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft und 
der BRD, der mit dem —> Vertrag 
zwischen der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Bundesrepu
blik Deutschland vom 12.8. 1970 ein
geleitet wurde. Der V. begründet 
völkerrechtliche Beziehungen zwi
schen den beiden voneinander un
abhängigen souveränen deutschen 
Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung. Beide verpflichten 
sich, sich in ihren Beziehungen 
von den in der Charta der Verein
ten Nationen niedergelegten Prin
zipien und Zielen leiten zu lassen. 
Ausdrücklich werden der Grund
satz der souveränen Gleichheit al
ler Staaten und die Unverletzlich
keit der zwischen der DDR und 
der BRD bestehenden Grenze jetzt 
und in der Zukunft bekräftigt. 
Beide Seiten verpflichten sich, ihre 
territoriale Integrität uneinge
schränkt zu achten, ihre Streitfra
gen ausschließlich mit friedlichen 
Mitteln zu lösen und sich der Dro
hung mit Gewalt oder der Anwen
dung von Gewalt zu enthalten. Im 
V. wird festgestellt, »daß keiner der 
beiden Staaten den anderen inter-


